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Staatskunde als Pflichtfach
gefordert
Im Gemeinderat von Zürich hat Ende Juni
1973 Gemeinderätin Dr. Lydia Benz-Burger
folgende Schriftliche Anfrage eingereicht:
Die Gymnasialklasse 7 d (Matura Typus B)
der Töchterschule der Stadt Zürich sam-
melt Unterschriften zur Einführung von
staatsbürgerlichem Unterricht.
Der Text dieser Petition lautet wie folgt:
Die unterzeichnenden Schülerinnen der
Töchterschule Hohe Promenade, Abt. I,
wünschen die Einführung von Staatsbür-
gerkunde als selbständiges, obligatori-
sches Fach mit einer Wochenstunde wäh-
rend mindestens eines Semesters.
Dieses wache Interesse für unseren Staat
verdient unbedingt die nötige Beachtung,
lässt aber auch den Schluss zu, dass Ge-
schichtslehrer im Rahmen des allgemei-
nen Geschichtsunterrichtes keine oder nur
ungenügende staatsbürgerliche Kenntnis-
se vermitteln, deren jeder Stimmbürger
bedarf, wenn er seine demokratischen
Rechte und Pflichten ernst nehmen will.
Stadtrat und Zentralschulpflege werden
demnach gebeten, die Frage zu prüfen, ob
nicht grundsätzlich in allen Abteilungen
der Töchterschule der Stadt Zürich Staats-
künde als obligatorisches Fach einzufüh-
ren sei, wobei eine Wochenstunde wäh-
rend eines Semesters ein absolutes Mini-
mum darstellt; eine Wochenstunde wäh-
rend eines Jahres oder zwei Wochenstun-
den während eines Semesters wären si-
cher gerechtfertigt, vor allem im Hinblick
darauf, dass der Regierungsrat am 6. Juni
1973 beschlossen hat, dem Kantonsrat zu
beantragen, das aktive Stimm- und Wahl-
rechtsalter auf 18 Jahre herabzusetzen.

Dr. Lydia Benz-Burger
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Zur Revision des Bürgerrechts-
gesetzes
Im Rahmen des Vernehmlassungsverfah-
rens zur Revision des Bürgerrechtsgeset-
zes hat auch der Schweizerische Verband
für Frauenrechte Stellung zum Bericht der
eidgenössischen Expertenkommission ge-
nommen. Die nachstehend abgedruckte
Eingabe wurde am 28. April 1973 an Bun-
desrat Dr. Kurt Furgler, Vorsteher des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeideparte-
mentes, geschickt.

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Anbei erhalten Sie den Fragebogen zum
Bericht der Expertenkommission für die
Revision des Bürgerrechtsgesetzes und
dessen verfassungsmässige Grundlage mit
unseren Antworten- Wo wir keine Begrün-
dung für unsere Antwort geben, sind wir
mit den Ausführungen des Berichtes der
Expertenkommission einverstanden.
Grundsätzlich möchten wir bemerken, dass
die Neuregelung der Stellung der Frau und
der Kinder einer Schweizerin im Bürger-
rechtsgesetz uns von grösserer Bedeu-
tung erscheinen als die Rechtsstellung der
jungen Ausländer. Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auf unsere Eingabe an Ihr
Departement vom 18. Mai 1967 und 25.
April 1972 sowie auf diejenige an die Ex-
pertenkommission vom 9. Mai 1972 und
speziell auf die auf Blatt 7 dieser Eingabe
formulierten Postulate (Anmerkung der
Redaktion: zwei dieser Eingaben sind in
der «Staatsbürgerin» Nr. 5/6 1972 enthal-
ten).
Das erste Postulat wurde durch die Vor-
schläge der Expertenkommission teilweise
berücksichtigt, indem die Schweizerin,
welche einen Ausländer heiratet, ihr Bür-
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